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Im Klageverfahren können nicht angefochten werden: 
 
- Der Eigentümernachweis, wenn er mit dem Nachweis im Grundbuch übereinstimmt 
- Schätzungsergebnisse, die aufgrund des Gesetzes über die Schätzung des landwirtschaftlichen 
Kulturbodens (Bodenschätzungsgesetz) übernommen wurden. 
 
Um ein langwieriges und kostenintensives Gerichtsverfahren zu vermeiden, empfehle ich Ihnen vor 
Erhebung einer Klage sich mit mir in Verbindung zu setzen. So können etwaige Unstimmigkeiten 
bereits im Vorfeld einer Klage ggf. behoben werden. 
 
Steinfurt, den 19.01.2015 
 
Kreis Steinfurt 
Der Landrat 
Vermessung- und Katasteramt 
gez. Hüsken 


